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Sehr geehrte Frau Dr. Schmidt-Morsbach,
sehr geehrte Beiräte ,

am 21 .O7 .2025 wurde uns das ats vortäufiger Schtussbericht bezeichnete Dokument über eine

sog. Sonderprüfung der Beiräte insbesondere mit Btick auf Tätigkeiten von Herrn Notz

übersandt. Gteichzeitig wurden wir aufgefordert, ,,die bistang an Herrn Notz geteisteten

Honorare unverzügtich zurückzufordern". Mit E-Mait vom 25.07.2025 hatten Sie zudem

mitgeteitt, dass Sie ,,bis heute keine Freigabe erhatten" hätten, die am 21.07.2025 avisierte
Übertassung der der ,,sonderprüfung zugrunde tiegenden E-Mait-Korrespondenzen" ztJ

ertedigen. Zudem teitten Sie in dieser E-Mait mit, dass Sie aufgrund ,,der für Sie im Raum

stehenden Haftung eine zeitnahe Umsetzung erwarten".

Mit E-Maitvom 15.08.2025fordern Sie nunmehr uns persönlich unter Fristsetzung,,zur
Rückzahtungder zu Unrecht gezahtten Rechnungen" auf. Die dem vorläufigen Schtussbericht
zugrunde tiegenden Unterlagen und lnformationen wurden uns hingegen nicht übertassen. Eine

tragfähige, im lnteresse der Fonds tiegende Begründung hierfür wurde nicht gegeben.

Nachdem dieser - vortäufige - Bericht einige Aussagen und angebtiche Feststettungen enthätt,
die unzutreffend sind, und nach unserer Einschätzung auch handwerktiche Fehler enthätt, ist es

erfordertich, hierzu eine eigenständige, unabhängige Prüfung vorzunehmen. Die nachstehenden
Ausführungen erfolgen in einem ersten Schritt nur dem Beirat gegenüber, da wir davon

ausgehen, dass die Überwachungsaufgabe des Beirats grundsätztich nicht unter Einschtuss der
(Anteger-)Öffenttichkeit vonstattengehen sol,tte. Wir stetLen atterdings ktar, dass wir uns eine

d iesbezügtiche Stetlungnahme den An tegern gegenüber vorbeha lten.

Wir verzichten heute bewusst darauf, auf einzelne Punkte näher einzugehen. Dies

insbesondere, weiI wir wie bereits mitgeteitt bei Weitem nicht über alte lnformationen verfügen,

von denen uns bereits seitens des Beirats mitgeteitt wurde, dass diese beiratsseitig vortiegen.

So wurde uns gegenüber betont, dass die Feststettungen des Beirats in wesenttichen Teiten auf
lnformationen beruhen, die uns bistang unbekannt sind. Dies betrifft nicht nur lnformationen,
Untertagen, E-Mait-Korrespondenzen etc., welche Herr Hug oder Herr Notz zur Verfügung
gestettt haben, sondern insbesondere auch lnformationen, die von weiteren Personen, wie zum

Beispiet Herrn Wittmann mit E-Maitvom 09.06.2025 bereitgestettt wurden. Wir möchten
zugteich hervorheben, dass eine Aufktärung der in Rede stehenden Sachverhatte auch in
unserem lnteresse ist.

Die Aussagen des vortäufigen Schtussberichtes, wir hätten eine unzutässige oder rechttich nicht
wirksame Beauftragung veranlasst oder unsere Kenntnisse zu den französischen Verfahren

seien unzureichend gewesen oder wir hätten die Tätigkeit von Herrn Notz unzureichend
kontrottiert, entbehren jeder sachtichen Grundtage. Wir weisen diese Darstettungen zurück.

Wir behatten uns vor, zu einzetnen Punkten des Berichts gesondert und mit der gebotenen

inhatttichen Tiefe Stettung zu nehmen, um Missverständnisse auszuräumen und den

tatsächtichen Abtauf darzutegen. Dies wird atterdings erst dann mögtich sein, wenn auch uns

die entsprechenden lnformationen vortiegen oder nicht tedigtich unsubstantiierte Vorwürfe in
den Raum gestettt werden. Eine vorherige Eintassung wäre daher auch nicht im lnteresse der



Fonds. Wie vorstehend ausgef ührt, wurden durch uns im Zusammenhang mit den in dem

vorläufigen Schlussbericht genannten Sachverhatten keine PfLichten vertetzt.

Davon unabhängig sahen wir aufgrund der uns bistang vortiegenden lnformationen keine

ausreichend betastbaren Gründe für eine Anspruchsverfotgung gegenüber Herrn Notz. Dieses

Bitd ergibt sich im Ünrigen nicht nur aus dem vortäufigen Schtussbericht setbst und der

unzureichenden Zurverfügungstettung der dafür eingehotten lnformationen, sondern auch aus

den Schtussfotgerungen der E-Maitvom 21 .07.2025, die [auten:

,,AIs Ergebms sfellen wir fest, dass nur teilweise hinreichend belastbaren Beweise für die von

der lG-Leo geäußerten Vorwürte vorliegen."

,,Wir sind andererseits der Meinung, dass der Vorwurf , die Geschäftsführung hätte in Kenntnis

dieses lJmstands diese Zahlungen freigegeben, nicht eindeutig belegbar ist."

Der vortäuf ige Schtussbericht beinhattet jedoch zudem einige f ür uns neue lnformationen. Diese

sind indes oftmats bereits von Wertungen geprägt und sind daher für die Beurteitung des

Sachverhatts nicht ausreichend betastbar. Dennoch haben wir das Gespräch mit Herrn Notz
gesucht und auf lhre Empfehtung hin - lhrer Bitte, den vortäufigen Schtussbericht nicht ats

Dokument zu übertassen - aus dem vorläufigen Schtussbericht am 1 1.08.2025 tedigtich

tetefonisch zitiert. Herr Notz wird auskunftsgemäß die ihm übertassenen lnformationen
bewerten.

lm Hinbtick darauf, dass nach dem Gesettschaftsvertrag der Beirat gegenÜber der

Geschäftsführung nicht weisungsbefugt ist, hatten wir es für zwingend, die Berechtigung
etwaiger Ansprüche der Fondsgeseltschaften, in diesem Fatt gegen Herrn Notz, vorab setbst zu

prüfen bzw. erfordertichenfatts eine diesbezügtiche anwatttiche Prüfung namens der Fonds ats

potenzietter Anspruchsinhaberinnen in Auftrag zu geben. Ein anderes Vorgehen wäre mit Btick

auf unsere Pf tichten ats Geschäftsf ührer zumaI vor dem Hintergrund der von lhnen, sehr geehrte

Frau Dr. Schmidt-Morsbach, in den Raum gestettten Haftung, nicht sorgfattsgemäß.

Höchst vorsorgtich stetten wir ktar, was aus unserer Sicht ohnehin setbstverständtich ist: Die

Prüfung, ob etwaige Ansprüche gegen Herrn Notz bestehen, erfolgt atleine an den lnteressen der
jeweitigen Fondsgesettschaft ausgerichtet. Wir hatten es daher für feht am Platz, wenn Sie trotz
der rechttich verankerten Weisungsunabhängigkeit der Geschäftsführung unter Verweis auf eine

angebtiche Haftung unsererseits faktisch die Anweisung erteiten, etwaige nach unserem
Kenntnisstand jedoch bistang nicht fundierte Ansprüche gegen Herrn Notz zu verfotgen.

Wie ausgeführt, ist es unser Bestreben, auch insoweit unsere Pftichten ats Geschäftsführer
bestmögtich zu erfütten. Nachdem der Beirat mitgeteitt hat, über uns bistang unbekannte
lnformationen zu verfügen, die eine Anspruchsverfotgung gegenüber Herrn Notz ermögtichen
sotlen, haben wir den Beirat im lnteresse der jeweitigen Fondsgesettschaft, ats dessen Organ

der Beirat auch jeweits verpftichtet ist, aufzufordern, sämttiche dieser lnformationen
unverzügtich zur Verfügung zu stetten, um eine Prüfung durch die Geschäftsteitung zu

ermögtichen. Das gitt umso mehr, ats sich herausstettt, dass nicht a[[e verwendeten Zitate
korrekt sind.

Auch lhre E-Maitvom 25.07.2025, mitwetcherSie, sehrgeehrte Frau Dr. Schmidt-Morsbach,
uns an Herrn Notz hinsichttich der Herausgabe von E-Maits verweisen, enthätt nach unserem

Verständnis einen Zirketschtuss und greift daher zukurz:
Sotten wir - wie im vortäufigen Schtussbericht angeregt - in die Lage versetzt werden, mögtiche

Ansprüche gegen Herrn Notz prüfen zu können, ist hierfür unbedingt erfordertich, dass uns

sämttiche dem Bericht zugrunde [iegenden lnformationen vottständig zur Verfügung gestettt

werden. Dazu zähten insbesondere der vottständige Schriftverkehr atter beteitigten Personen,



sämttiche E-Maits, Untertagen und Dokumente, die in die Bewertung eingeftossen sind, sowie
die Protokotte bzw. Mitschriften atter Anhörungen und Gespräche mit beteitigten Personen.

Nur auf dieser Grundtage ist eine sachgerechte, rechtssichere und verantwortungsvotte Prüfung

im lnteresse der Fonds mögtich.

Davon unabhängig ist die mit lhrem Schreiben vom 15.08.2025 angekündigte lnanspruchnahme
von uns persöntich, die atterdings ihrerseits an unzutreffenden Sachverhaltsannahmen teidet.

Diesbezügtich ist für die hier interessierende Frage aber retevant, dass den Mandatierungen von

Herrn Notz Dokumentationen zugrunde lagen, die den Beiräten im Datenraum auch sämttich
verfügbar sind. Angesichts der bistang unvo[[ständigen lnformationslage, der offenen Punkte

zum Zustandekommen des vortäufigen Schtussberichts sowie der darin enthaltenen, aus

unserer Sicht teitweise nichtzutreffenden Bewertungen, erscheint uns eine fundierte Prüfung

u ne r[ä ss [ic h, bevor weitere Sch ritte ei ngeleitet werd en.

Der Übersendung sämtticher vortiegenden lnformationen sowie der Klarste[[ung, dass weitere
lnformationen derzeit nicht vortiegen, sehen wir daher kurzfristig entgegen.

Abschtießend merken wir an, dass uns bisher nicht mitgeteilt wurde, was an dem

Schlussbericht vortä uf ig sein sot[.

Mit freundtichen Grüßen

Hubertus Päffgen
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